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Herausgegeben vom Schweizerischen Ost-Institut
10. Jahrgang Nr. 16

Erscheint alle zwei Wochen
Bern, 30. Juli 1969

Die Menschenrechte in der UdSSR in Wirklichkeit

Sowjetbürger an die UNO
Das folgende Schreiben von Sowjetbürgern an die Vereinten Nationen ist nicht anonym.
Die Unterzeichner sind sich bewusst, dass man sie in der Heimat wegen sowjetfeindlicher
Tätigkeit verfolgen wird. Vielleicht wissen sie sogar, dass ihre Klagen bei der Weltorganisation

vergeblich sein werden, weil man dort gegen die Missachtung der Menschenrechte in
der UdSSR nichts unternehmen kann und nichts unternehmen will. Der Brief «nützt» also
nichts. Er ist nur ein Zeugnis. Für diejenigen, die es vernehmen wollen.

1.Wir, die Unterzeichner dieses Briefes, sind
über die fortgesetzten politischen Verfolgungen
in der Sowjetunion tief empört. Wir sehen darin
eine Rückkehr zu den Stalinschen Zeiten, in
denen sich unser ganzes Land unter dem Druck

.{les Terrors befand. Wir wenden uns an
das UNO-Menschenrechtskomitee mit der Bitte,
die in unserem Lande mit den Füssen getretenen
Menschenrechte zu verteidigen.
2. Wir wenden uns deshalb an die UNO, weil
wir auf die Proteste und Klagen, die wir während

mehrerer Jahre an die obersten
Staatsorgane und Gerichtsinstanzen der Sowjetunion
gerichtet haben, keinerlei Antwort erhielten. Die
Hoffnung darauf, dass unsere Stimme gehört
wird, dass die Behörden die Gesetzwidrigkeiten
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allgemeine Wahlen in Vietnam?

Kommentare 9
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einstellen, auf welche wir ständig hingewiesen
haben, ist erschöpft.
3. Wir wenden uns deshalb an die UNO, weil wir
voraussetzen, dass die Verteidigung der
Menschenrechte eine heilige Pflicht dieser Organisation

ist.
4. In diesem Dokument werden wir über die
Verletzung eines der grundlegenden Menschenrechte

sprechen, des Rechtes nämlich, eine
unabhängige eigene Meinung zu haben und diese
durch jegliche legale Mittel zu verteidigen.
5. Bei politischen Prozessen in der Sowjetunion
kann man oft den Satz hören: «Ihr werdet nicht
wegen eurer Ueberzeugung verurteilt.»
6. Das ist zutiefst unwahr. Wir werden gerade
wegen unserer Ueberzeugung verurteilt. Wenn
man uns sagt, dass wir nicht wegen unserer
Ueberzeugung verurteilt würden, so meint man
damit in Wirklichkeit folgendes: Ihr könnt eine
beliebige Ueberzeugung haben, aber wenn diese
der offiziellen politischen Doktrin widerspricht,
so dürft ihr sie nicht verbreiten.

Tatsächlich haben die Verhaftungen und
Prozesse, über welche wir sprechen werden, jeweils
sofort eingesetzt, wenn Menschen mit oppositionellen

Ansichten diese zu verbreiten begannen.

7. Die Verbreitung der Ueberzeugung aber ist die
natürliche Fortsetzung der Ueberzeugung selbst.
Deshalb steht auch in Artikel 19 der allgemeinen
Menschenrechtserklärung: «Jeder hat das Recht
der freien Meinungsäusserung. Hierzu gehört die
Freiheit, sich ohne Rücksicht auf Grenzen
Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort,
Schrift und Druck, in künstlerischer Form oder
durch jedes sonstige Mittel eigener Wahl zu
beschaffen, entgegenzunehmen und weiterzugeben.»
8. Also werden bei uns die Menschen doch wegen
ihrer Meinung verurteilt, auch wenn der formale
Grund für ihre Verfolgung in der Verbreitung
ihrer Meinung besteht.

9. Diese Menschen werden angeklagt, das sowjetische

Staats- und Gesellschaftssystem absichtlich
(Artikel 70 Strafgesetzbuch der RSFSR) oder

Ehe, Familie und Liebe
in den Volksdemokratien
(Fortsetzung.)
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unabsichtlich (Artikel 190 Strafgesetzbuch der
RSFSR) verleumdet zu haben und das sowjetische

System zu untergraben. Von den im Rahmen

der uns bekannten politischen Prozessen
verurteilten Menschen hatte sich niemand zum
Ziel gesetzt, das sowjetische System zu verleugnen

oder zu untergraben. So wurden die
Menschen in all diesen Prozessen auf Grund erfundener

Anschuldigungen verurteilt.
10. Wir nehmen auf einige Beispiele Bezug, welche

der breiten Oeffentlichkeit sowohl innerhalb
als auch ausserhalb der Sowjetunion zugänglich
wurden:
11. Der Prozess gegen Sinjawskij und Daniel, die
verurteilt wurden, weil sie künstlerische Werke,
in denen die sowjetische Wirklichkeit kritisiert
wurde, im Ausland veröffentlichten.
12. Der Prozess gegen Ginsburg und Galanskow,
die verurteilt wurden, weil sie die literarische
Zeitschrift «Phönix 67» und ein Weissbuch über
den Prozess gegen Sinjawskij und Daniel
herausgegeben hatten.
13. Der Prozess gegen Haustow und Bukowski,
welche eine Kundgebung gegen die Verhaftung
von Ginsburg und Galanskow organisiert hatten.
14. Der Prozess gegen Litwinow, Larissa Daniel
und andere wegen Demonstrierens gegen den
Einmarsch sowjetischer Truppen in die
Tschechoslowakei. Ein wichtiges Moment dieser letzten

Prozesse ist die Tatsache, dass den Teilnehmern

der Inhalt der Losungen als Schuld
zugeschrieben wurde.
15. Das Verfahren gegen Martschenko. Er wurde
formell wegen Verletzung der Passvorschriften
verurteilt, obwohl eine solche vor Gericht nicht
nachzuweisen war. In Wirklichkeit wurde er wegen

seines Buches «Meine Aussagen» über die
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(Fortsetzung auf Seite 12)Der Schriftsteller Daniel im Konzentrationslager.
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Sowjetbürger an die UNO
(Fortsetzung von Seite 1)

Lage der Häftlinge in den Jahren nach Stalins
Tod verurteilt.
16. Das Verfahren gegen I. Belgorodskij, der
versucht hatte, einen Brief in Verteidigung von
Martschenko zu verbreiten.
17. Das Verfahren gegen Gendler,Krawtschewskij
und andere in Leningrad, welche wegen Verbreitung

ausländischer Bücher verurteilt wurden.
18. Die Prozesse gegen Menschen, welche sich
für die nationale Gleichberechtigung und für die
Aufrechterhaltung der nationalen Kultur eingesetzt

hatten.
19. Der Prozess in Kiew von 1966, in dessen

Rahmen mehr als 10 Personen verurteilt wurden.
Der Prozess gegen Tschernow in Lemberg, den

man wegen eines Buches über die politischen
Prozesse verurteilte, und viele andere.

20. Die Prozesse gegen die Krim-Tataren, welche
für ihre Rückkehr nach der Krim kämpfen. In
diesem Zusammenhang gab es im Laufe der letzten

Jahre etwa 20 Prozesse, in deren Rahmen
mehr als hundert Personen verurteilt wurden.
Kürzlich fand in Taschkent ein neuer und grosser
politischer Prozess statt, in welchem 10 Vertreter
der Krim-Tataren verurteilt wurden.
21. Die Prozesse in den baltischen Republiken,
insbesondere das Verfahren gegen Kalnisch usw.
22. Die Prozesse gegen sowjetische Juden, welche
das Recht auf Ausreise nach Israel verlangen.
Anlässlich des letzten Prozesses in Kiew wurde
Ingenieur B. Koschubiewskij zu drei Jahren
Freiheitsentzug verurteilt.
23. Die Prozesse gegen Gläubige, welche das Recht
auf freie Religionsausübung verlangen.
24. All diese Prozesse verliefen infolge ihrer
Gesetzwidrigkeiten unter grober Verletzung der
prozessrechtlichen Normen, vor allem hinsichtlich
der Oeffentlichkeit und Unparteilichkeit der
Gerichtsverhandlung.

25. Wir wollen Eure Aufmerksamkeit auf die
besonders unmenschliche Form der Verfolgungen
hinweisen. Normale Menschen werden wegen
ihrer politischen Ueberzeugung in psychiatrische
Kliniken eingesperrt.
26. In der letzten Zeit wurden viele neue
Inhaftierungen vorgenommen. Ende April dieses Jahres

wurde der Künstler W. Kusnetzow aus der
Stadt Puschkin (Moskauer Gebiet) verurteilt. Er
wurde der Verbreitung von Literatur eines

«Selbstverlages» beschuldigt, d. h. solcher Literatur,

welche von den sowjetischen Verlagshäusern
nicht publiziert wurde.
27. In diesen Tagen wurde I. Jachimowitsch,
ehemaliger Kolchospräsident in Lettland, in Riga
verhaftet. Er wurde des Verfassens von Briefen
beschuldigt, in welchen gegen die politischen
Verfolgungen in der Sowjetunion protestiert
wurde.
28. Anfangs Mai wurde der ehemalige Generalmajor

P. G. Grigorenko verhaftet, einer der be¬

kanntesten Teilnehmer der Bewegung für die
staatsbürgerlichen Rechte in der Sowjetunion.
Auf Wunsch von zirka 2000 Krim-Tataren war er
als öffentlicher Verteidiger zu der gegen zehn
Krim-Tataren veranstalteten, bevorstehenden
Gerichtsverhandlung nach Taschkent gefahren.

29. Und schliesslich, am 19. Mai dieses Jahres,
wurde in Moskau II ja Gabaj, Dozent für russische

Literatur, verhaftet, einige Tage nachdem
Protestdokumente sowjetischer Staatsbürger
wegen der politischen Repressalien in der Sowjetunion

anlässlich einer Hausuntersuchung bei ihm
gefunden worden waren. (Im Frühjahr 1967 hat
Gabaj vier Monate wegen Teilnahme an der
Demonstration von Haustow und Bukoswkij
abgesessen.)

30. Die letzterwähnten Verhaftungen bewegen uns
zur Annahme, dass die sowjetischen Straforgane
entschlossen sind, die Tätigkeit jener Leute zu
unterbinden, welche gegen die Willkür in unserem

Lande protestieren.
31. Wir sind der Meinung, dass die Freiheit, eine
unabhängige Meinung zu haben und diese zu
verbreiten, endgültig gefährdet wird.
32. Wir hoffen, dass alles, was in unserem Briefe
angeführt wird, dem Komitee zur Verteidigung
der Menschenrechte Grund gibt, die Frage der
Verletzung der grundlegenden staatsbürgerlichen
Rechte in der Sowjetunion zu prüfen.
33. Die Initiativgruppe zur Verteidigung der
Bürgerrechte in der UdSSR:
G. Altunjan (Ingenieur aus Charkow), W. Bori-
sow (Arbeiter ans Leningrad), T. Belikanowa
(Mathematikerin), N. Gorbanewskaja (Dichterin),

M. D. Demilew (Arbeiter aus Taschkent), S. Ko-
waljew (Biologe), W. Krasin (Oekonom), A. La-
wut (Biologe), A. Lewitin-Krasnow, Zerkownyj
(Schriftsteller), Ju. Malzew (Uebersetzet), L.
Pljuschtsch (Mathematiker aus Kiew), G. Podja-
ppolskij (wissenschaftlicher Mitarbeiter), Tarn
Chordorowitsch (Linguist), P. Jakir (Historiker),
A. Jakobson (Uebersetzer).
34. Der Aufruf wurde von folgenden Personen
unterzeichnet:
S. Asanowa (Arzt aus Begowat, Usbekistan),
T. Baewa (Angestellte), S. Bernstein (Schriftsteller),

L. Wasiljew (Jurist), Ju. Wischnewskaja
(Dichterin), A. Wolpin (Mathematiker), O. Wo-
robjew (Arbeiter aus Perm), G. M. Gabaj
(Pädagoge), Je: Jegajdukow (Mathematiker), W.
Gerschuni (Maurer), S. M. Grigorenko
(Rentenbezüger), A. Grigorenko (Obertechniker), R.
Dschemilew (Arbeiter, Grenzgebiet Krasnodar),
N. Umelkina (Angestellte), L. Sigikow (Arbeiter),

A. Kalinoswkij (Ingenieur aus Charkow), A.
Karlan (Physiker), S. Karasik (Ingenieur aus
Charkow), L. Katz (Angestellte), Ju. Kim (Lehrer),

Ju. Kiseljew (Künstler), A. Lewin (Ingenieur
aus Charkow), W. Kondradow (Arbeiter), W.
Lapkin, T. Lewina (Ingenieur aus Charkow), D.
Lifschtitz (Ingenieur aus Charkow), S. Mauge
(Biologe), W. Nedobora (Ingenieur aus Charkow),
L. Petroswkij (Historiker), S.Podoljskij (Ingenieur

aus Charkow), W. Ponomarew (Ingenieur
aus Charkow), W. Rokitjanskij (Physiker), I.Ru-
dakow, L. Terposwkij (Arzt), Ju. Stein (Filmregisseur),

W.Tschernowsad (Journalist aus
Lemberg), M. Jakir (Angestellte), S. Wintoswkij
(Student). H

Die Kontinuität der Zwangsarbeitslager für oppositioneil gesinnte Elemente ist in der Sowjetunion, was
man gerne übersieht, nie unterbrochen worden. Indessen ist jetzt mit der Restalinisierung die Hoffnung
auf ihren graduellen Abbau zunichte geworden. Das Bild nähert sich rasch wieder demjenigen zur Zeit
Stalins.
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